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Vorüberlegungen zu einem Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz in Hessen

Susanne Nöcker 06.05.2014

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration



Ausgangslage

� HFEG seit 1952
� Maßregelvollzugsgesetz seit 1991

� Koalitionsvertrag CDU Hessen und Bündnis 
90/DIE GÜNEN HESSEN für die 19. Wahlperiode 
des Hessischen Landtags 2014 – 2019:
„Hilfestellungen und Regelungen zur stationären Unterbringung 
psychisch kranker Menschen werden in ein Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz (PsychKG) gefasst. Dabei werden wir die aktuelle 
Rechtsprechung zur Unterbringung psychisch kranker Menschen 
beachten. Zur Verbesserung der Hilfen für psychisch kranke Menschen 
fördern wir die Angebote vor Ort.“ (Seite 80)



…noch Ausgangslage

� Entwurf Unterbringungsgesetz aus 2013 
� Novellierung Maßregelvollzugsgesetz nach der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
18.01.2012 (Hessen) sowie anderer Entscheidungen 
zu Zwangsbehandlung

� Beide Vorhaben waren in einem Artikelgesetz 
zusammengefasst, dieser war in der 
Regierungsanhörung (35 Verbände und Institutionen 
wurden beteiligt)



Vorüberlegungen zur Umsetzung der 
Koalitionsvereinbarung

� Es bleibt ein Artikelgesetz
� Dem Unterbringungsgesetz wird der Teil „Hilfen für 

psychisch kranke Menschen vorangestellt, beide 
werden zusammengefasst in einem PsychKG

� Das HFEG wird aufgehoben
� Die bisher vorgesehenen Regelungen zur 

Unterbringung und zum Maßregelvollzug werden 
aktualisiert, bilden aber die Grundlage 



Inhaltliche Punkte - Übersicht

� Hilfen, insbesondere die zur Vermeidung einer 
Unterbringung
Rolle der Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern

� Koordination, Kooperation, regionale „Steuerung“
� Patientenrechte
� öffentlich-rechtliche Unterbringung
� Novellierung Maßregelvollzugsgesetz 



Zeitliche Perspektive

� Weiteres Vorgehen wird derzeit im Landtag diskutiert
� Es haben auf Arbeitsebene eine Reihe von 

Gesprächen mit den Beteiligten stattgefunden, um 
Erwartungen auszuloten

� Zum zeitlichen Ablauf derzeit keine verbindliche 
Aussage möglich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Nöcker

susanne.noecker@hsm.hessen.de


